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6.1.3 Vorhabenspezifisch "empfindliche" Vogelarten 

10 Arten wurden nach der Auswertung der Kartierergebnisse als Brutverdacht (Status B) oder 

Brutnachweise (Status C) gewertet. Bei diesen Arten ist daher von einem Brutvorkommen im 

UG auszugehen. Die beiden Greifvogelarten Rotmilan (Milvus milvus) und Mäusebussard (Buteo 

buteo) brüten zwar möglicherweise in den Gehölzen im Umfeld des Eingriffes, nachdem aber 

keine Waldflächen von der Baumaßnahme betroffen sind, ist nicht von einer Betroffenheit der 

beiden Arten auszugehen. Die restlichen acht Arten, deren Brutstätten potenziell vom Eingriff 

betroffen sein können, werden nachfolgend in Artenschutzblättern eingehend geprüft. 

 

Betroffene Arten: Hecken- und Saumbrüter des strukturreichen Offenlandes: 

Dorngrasmücke (Sylvia communis), Goldammer (Emberiza citrinella), Neuntöter (Lanius 

collurio), Bluthänfling (Linaria cannabina) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

 

   FFH-Anhang IV – Art 

   Europäische Vogelart 

 

Rote Liste Status 

Bundesland: s. Tabelle 4 

Deutschland: s. Tabelle 4 

Europäische Union: s. Tabelle 4 

Biogeographische Region 

(in der das Vorhaben sich auswirkt): 

 Atlantische Region 

 Kontinentale Region 

 Alpine Region 

Erhaltungszustand Bayern 
 
Dorngrasmücke: g (günstig)  
Goldammer: g (günstig) 
Neuntöter: g (günstig) 
Bluthänfling: s (ungünstig/schlecht) 

Erhaltungszustand Deutschland   

 unbekannt 

 günstig (grün) 

 ungünstig/ unzureichend (gelb) 

 ungünstig/ schlecht (rot) 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population  

Dorngrasmücke: A 
Goldammer: A 
Neuntöter: A 
Bluthänfling: C 

 Arten im UG nachgewiesen                                             Arten im UG unterstellt 

Bestand 

Es wurden sechs Reviere der Dorngrasmücke (Sylvia communis) im UG erfasst. Diese Art ist 

ein Brutvogel der offenen Landschaft, die mit Hecken und Büschen oder kleinen Gehölzen 

durchsetzt ist. Extensiv genutzte Agrarflächen werden bevorzugt besiedelt. Die Intensivierung 

der Landnutzung mit Rückgang an Brutplätzen in Hecken, Büschen und Feldgehölzen, 

Umbruch von Grünlandflächen zu Äckern oder Intensivierung der Grünlandnutzung haben 

Bestandsminderungen zur Folge. 

Die Goldammer (Emberiza citrinella) gilt noch als eine Charakterart des strukturreichen 

Offenlandes. Für die Art wurden im Zuge der Kartierungen 2023 10 Revieren nachgewiesen. 

Die Art wurde in Staudensäumen und Heckenstrukturen nachgewiesen. Verlust von 

Strukturen im landwirtschaftlich geprägten Raum stellen eine Gefährdungsursache für die 

Goldammer dar. 
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Betroffene Arten: Hecken- und Saumbrüter des strukturreichen Offenlandes: 

Dorngrasmücke (Sylvia communis), Goldammer (Emberiza citrinella), Neuntöter (Lanius 

collurio), Bluthänfling (Linaria cannabina) 

Der Neuntöter (Lanius collurio) ist ein spärlicher Brutvogel in Bayern (Rödl et al., 2012). Er 

bevorzugt extensive, halboffene und offene Kulturlandschaften die mit Büschen, Hecken, 

Feldgehölzen und Waldrändern ausgestattet sind (Südbeck et al. 2005). Im UG wurde er 

dreimal nachgewiesen. 

Der Bluthänfling (Linaria cannabina) bevorzugt sonnige und eher trockene Flächen, etwa 

Magerrasen in Verbindung mit Hecken und Sträuchern, Wacholderheiden, Waldränder mit 

randlichen Fichtenschonungen, Anpflanzungen von Jungfichten, begleitet von einer 

niedrigen, samentragenden Krautschicht. Eine artenreiche Wildkrautflora spielt für die 

Ernährung fast das ganze Jahr über eine wichtige Rolle. Lebensraumverluste sind vor allem 

bedingt durch Rodung von Hecken in Agrarlandschaften. Nahrungsengpässe entstehen v. a. 

durch Intensivierung der Bodennutzung, dem zusätzlichen Verlust von Wildkräutern durch 

mechanische und chemische Bekämpfung, sowie dem Wegfall von Ruderalflächen. Im UG 

wurde er mit zwei Revieren in den Heckenstrukturen westlich des Nordflügels festgestellt.  

Eine Abgrenzung der lokalen Populationen der betroffenen Arten kann anhand 

lebensraumbegrenzender Habitatstrukturen erfolgen. Da keine langfristigen Paarbildungen 

erfolgen, obwohl eine gewisse Reviertreue bspw. vom Neuntöter entwickelt wird, sind 

Revierverschiebungen sowie neue Bildungen saisonaler Paare zu Beginn der Brutzeit zu 

erwarten. Demnach bilden alle Brutpaare in einem räumlichen Lebensraumkomplex ohne 

große Habitatbarrieren (im Falle der ökologischen Gilde bspw. ausgedehnte Wälder oder 

größere Flüsse) eine lokale Individuengemeinschaft. 

Auf Basis der o.g. Datenlage sowie der guten Habitatbedingungen im UG wird der EHZ der 

lokalen Populationen von Dorngrasmücke, Goldammer und Neuntöter als hervorragend (A) 

eingestuft. Der EHZ der lokalen Population des Bluthänflings aufgrund seiner Seltenheit im 

UG als mittel bis schlecht (C) eingestuft. 

Prognose zu den Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nrn. 1-3 BNatSchG 

a) Tötung und Verletzung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Verletzungen oder Tötungen sind vorhabenbedingt vor allem durch die Entfernung von 

Gehölzstrukturen und Staudensäumen zu erwarten, die mit einer Zerstörung von sich darin 

befindlichen Fortpflanzungsstätten (Baumhöhlen und Freinester) einhergehen könnten. In 

der Brutzeit kann bei einer Fällung von Gehölzen eine Verletzung, Schädigung oder Tötung 

von Gelegen oder Jungvögeln nicht ausgeschlossen werden.  

Die möglicherweise notwendige Entfernung von Gehölzen (Bäume und Sträucher) und 

Krautsäumen ist daher nur im Zeitraum 01.10. bis 28./29.02. außerhalb der Vogelbrutzeit 

gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG durchzuführen (Maßnahme 001_VA).  

Anlage- oder betriebsbedingte Verletzungen oder Tötungen von den genannten Arten sind 

nicht zu erwarten.  
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Betroffene Arten: Hecken- und Saumbrüter des strukturreichen Offenlandes: 

Dorngrasmücke (Sylvia communis), Goldammer (Emberiza citrinella), Neuntöter (Lanius 

collurio), Bluthänfling (Linaria cannabina) 

Es ist davon auszugehen, dass unter Berücksichtigung der zuvor genannten 

Vermeidungsmaßnahme das Tötungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht ausgelöst 

wird.  

b) Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Baubedingte Störungen sind zu erwarten, da die Bauzeiten voraussichtlich länger dauern und 

auch zur Fortpflanzungszeit durchgeführt werden. Jedoch ist von keinen erheblichen 

Störwirkungen auszugehen, die zu einer Verschlechterung der lokalen EHZ führen können. Es 

wurden keine Brutreviere in den unmittelbaren Eingriffsbereichen festgestellt. Aufgrund 

ausreichender Gehölzbestände in der Umgebung des Vorhabens kann die Art in diese 

Bereiche ausweichen. 

Anlage- oder betriebsbedingte, erhebliche Störungen, die den EHZ der lokalen Population der 

zu prüfenden Art verschlechtern könnten, sind nicht zu erwarten.  

Es sind keine erheblichen Störungen zu erwarten. Das Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG wird daher nicht ausgelöst. 

c) Schädigung und Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) 

Ein anlagebedingtes oder betriebsbedingtes Auslösen des Verbotes ist auszuschließen. Eine 

Zerstörung bzw. Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der genannten Arten durch 

baubedingt notwendige Gehölzrodungen oder Mahd von Saumbeständen ist denkbar. Durch 

die Maßnahme 001_VA Baumfällung / Gehölzrückschnitt und Mahd außerhalb der 

Vogelbrutzeit kann der Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgeschlossen 

werden.  

Das Schädigungs- bzw. Zerstörungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG 

wird nicht ausgelöst. Die ökologische Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine 

Erforderliche artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen: 

001_VA Gehölzrückschnitt und Mahd außerhalb der Vogelbrutzeit 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement:  keine 

3. Verbotsverletzungen 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:                     ja nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:                     ja  nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:   ja  nein 
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Betroffene Arten: Hecken- und Saumbrüter des strukturreichen Offenlandes: 

Dorngrasmücke (Sylvia communis), Goldammer (Emberiza citrinella), Neuntöter (Lanius 

collurio), Bluthänfling (Linaria cannabina) 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustand  

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: - 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: keine 

 

Betroffene Arten: Bodenbrüter des Offenlandes: Braunkehlchen (Saxicola rubetra), 

Feldlerche (Alauda arvensis), Wachtel (Corturnix corturnix), Wiesenschafstelze (Motacilla 

flava) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

 

   FFH-Anhang IV – Art 

   Europäische Vogelart 

 

Rote Liste Status 

Bundesland: s. Tabelle 4 

Deutschland: s. Tabelle 4 

Europäische Union: s. Tabelle 4 

Biogeographische Region 

(in der das Vorhaben sich auswirkt): 

 Atlantische Region 

 Kontinentale Region 

 Alpine Region 

Erhaltungszustand Bayern 
 
Braunkehlchen: s (ungünstig/schlecht)  
Feldlerche: s (ungünstig/schlecht) 
Wachtel: u (ungünstig/unzureichend) 
Wiesenschafstelze: g (günstig) 

Erhaltungszustand Deutschland   

 unbekannt 

 günstig (grün) 

 ungünstig/ unzureichend (gelb) 

 ungünstig/ schlecht (rot) 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
Braunkehlchen: C 
Feldlerche: A 
Wachtel: C 
Wiesenschafstelze: A 

 Arten im UG nachgewiesen                                             Arten im UG unterstellt 

Bestand 

Es wurden zwei Reviere des Braunkehlchens (Saxicola rubetra) im UG erfasst. Diese Art brütet 

vor allem in extensiv genutzten Grünland. Essenziell sind dabei Sitzwarten - wie Hochstauden, 

Zaunpfähle, einzelne Büsche - die als Singwarten, Jagdansitz oder Anflugstellen zum Nest eine 

wichtige Rolle spielen. Die bestandsbildende, tiefer liegende Vegetation muss ausreichend 

Nestdeckung bieten und mit einem reichen Insektenangebot die Nahrungsverfügbarkeit 

gewährleisten. 

Die Feldlerche (Alauda arvensis) brütet in der offenen Feldflur. Häufig wird zu Beginn der 

Brutzeit die noch niedrige und lückenhafte Vegetation von Brachflächen, Extensivgrünland 

sowie Sommergetreide innerhalb der Kulturlandschaft präferiert. Intensivierung der 

Landwirtschaft durch starke Düngung, dichten Pflanzenwuchs, häufige Bearbeitungsschritte 

(z. B. Mahd) und Biozideinsatz mit einem deutlichen Rückgang der Insektennahrung stellen 

eine Gefahr für den Bestand der Feldlerche dar. Die zunehmende Versiegelung und Bebauung 

der Landschaft minimieren den Lebensraum. Im UG wurden insgesamt elf Reviere bestätigt. 
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Betroffene Arten: Bodenbrüter des Offenlandes: Braunkehlchen (Saxicola rubetra), 

Feldlerche (Alauda arvensis), Wachtel (Corturnix corturnix), Wiesenschafstelze (Motacilla 

flava) 

Davon sind vier Reviere von der Maßnahme vollständig betroffen. Ein weiteres Revier ist 

teilweise betroffen. 

Die Wachtel (Coturnix coturnix) ist ein spärlicher Brutvogel in Bayern (Rödl et al., 2012). Sie 

brütet in Acker- und Grünland und bevorzugt dabei eine relativ hohe Krautschicht, die 

ausreichend Deckung bietet, aber auch Stellen mit schütterer Vegetation, die das Laufen 

erleichtert. Wichtige Habitatbestandteile sind Weg- und Ackerraine sowie unbefestigte Wege 

zur Aufnahme von Insektennahrung und Magensteinen Im UG konnten drei Reviere der 

Wachtel bestätigt werden. 

Die Wiesenschafstelze (Motacilla flava) bevorzugt extensiv bewirtschaftete Streu- und 

Mähwiesen auf nassem und wechselfeuchtem Untergrund, sowie Viehweiden. Auch 

Ackeranbaugebiete mit einem hohen Anteil an Hackfrüchten (Kartoffeln, Rüben) sowie 

Getreide- und Maisflächen zählen zu regelmäßig besetzten Brutplätzen. Unter anderem sind 

moderne Methoden der Ackerbewirtschaftung verantwortlich für Brutausfälle. Zunehmende 

Versiegelung und Bebauung der Landschaft reduzieren Nahrungs- und Bruthabitate der 

Wiesenschafstelze. Im UG wurden insgesamt 23 Reviere nachgewiesen, wovon zwei 

Brutreviere direkt von der Maßnahme betroffen sind, denn es ist der Art nicht möglich 

innerhalb der Modulflächen zu brüten. 

Eine Abgrenzung der lokalen Populationen der betroffenen Arten kann anhand 

lebensraumbegrenzender Habitatstrukturen erfolgen. Da auch bei diesen vier Arten keine 

langfristigen Paarbildungen erfolgen, sind Revierverschiebungen sowie neue Bildungen 

saisonaler Paare zu Beginn der Brutzeit zu erwarten. Demnach bilden alle Brutpaare in einem 

räumlichen Lebensraumkomplex ohne große Habitatbarrieren eine lokale 

Individuengemeinschaft. 

Auf Basis der o.g. Datenlage sowie der guten Habitatbedingungen im UG wird der EHZ der 

lokalen Populationen von Feldlerche und Wiesenschafstelze als hervorragend (A) eingestuft. 

Der EHZ der lokalen Population von Braunkehlchen und Wachtel hingegen wird als mittel bis 

schlecht (C) eingestuft. 

Prognose zu den Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nrn. 1-3 BNatSchG 

a) Tötung und Verletzung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Verletzungen oder Tötungen sind vorhabenbedingt vor allem durch die Bodenbearbeitung 

während der Bauphase zu erwarten, die mit einer Zerstörung sich dort befindenden 

Fortpflanzungsstätten einhergehen können. Sollten sich zum Zeitpunkt der Baumaßnahmen 

Nester mit Gelegen oder Jungvögeln auf der Eingriffsfläche befinden, ist eine direkte 

Schädigung (Verletzung, Tötung) zu befürchten.  

Die Umsetzung der Baumaßnahme ist daher nur im Zeitraum 01.10. bis 28./29.02. außerhalb 

der Vogelbrutzeit gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG durchzuführen (Maßnahme 002_VA).  



Projekt Amberg - Photovoltaik Sendeanlage Wertachtal 

Titel Artenschutzfachbeitrag (Feldvögel) 

Stand Endbericht vom 23.02.2024 

Auftraggeber Gemeinde Amberg  

Auftragnehmer Planungsbüro Gerhard Suttner Seite 28 von 44 

  

 
 Seite 28 von 44 

 

Betroffene Arten: Bodenbrüter des Offenlandes: Braunkehlchen (Saxicola rubetra), 

Feldlerche (Alauda arvensis), Wachtel (Corturnix corturnix), Wiesenschafstelze (Motacilla 

flava) 

Anlage- oder betriebsbedingte Verletzungen oder Tötungen von den genannten Arten sind 

nicht zu erwarten.  

Es ist davon auszugehen, dass unter Berücksichtigung der zuvor genannten 

Vermeidungsmaßnahme das Tötungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht ausgelöst 

wird.  

b) Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Baubedingte Störungen gehen bei bodenbrütenden Vögeln in der Regel gleich mit dem 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSChG einher. Bei entsprechender Umsetzung 

von Maßnahme 002_VA für einen Ausschluss dieses Verbotstatbestandes, ist auch von keiner 

erheblichen Störwirkung auszugehen, die zu einer Verschlechterung der lokalen EHZ führen 

kann. 

Anlage- oder betriebsbedingte erhebliche Störungen, die den EHZ der lokalen Population der 

zu prüfenden Art verschlechtern könnten, sind nicht zu erwarten.  

Es sind keine erheblichen Störungen zu erwarten. Das Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG wird daher nicht ausgelöst. 

c) Schädigung und Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) 

Ein anlagebedingtes oder betriebsbedingtes Auslösen des Verbotes ist auszuschließen.  

Durch den Eingriff kommt es zu einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und auch 

von Nahrungshabitat. Eine signifikante Verschlechterung des Zustandes (potenzieller) lokaler 

Populationen kann nur dann ausgeschlossen werden, wenn Vermeidungs- und CEF-

Maßnahmen erfolgen. Unter Beachtung der Maßnahmen 002_VA sowie 003_CEF ist davon 

auszugehen, dass Individuenverluste vermieden werden und die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang gewahrt wird. 

Das Schädigungs- bzw. Zerstörungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG 

wird dann entsprechend nicht ausgelöst.  

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 003_CEF siehe Kapitel 5.3 

Erforderliche artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen: 

002_VA Bauzeitenregelung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement:  keine 

3. Verbotsverletzungen 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:                     ja nein  
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Betroffene Arten: Bodenbrüter des Offenlandes: Braunkehlchen (Saxicola rubetra), 

Feldlerche (Alauda arvensis), Wachtel (Corturnix corturnix), Wiesenschafstelze (Motacilla 

flava) 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:                     ja  nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:   ja  nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustand  

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: - 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: keine 
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7 Gutachterliches Fazit 

Der Fachbeitrag zum Artenschutz kommt zu dem Ergebnis, dass die in Kapitel 5 gelisteten 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen erforderlich und geeignet sind, um das Auslösen der 

Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG zu vermeiden. Ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung 

nach § 45 BNatSchG bei der höheren Naturschutzbehörde an der Regierung von Schwaben ist 

daher nicht erforderlich.  
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9 Anhang 1: Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums 

 

Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang): 

Schritt 1: Relevanzprüfung 

 

V: Wirkraum / Untersuchungsgebiet des Vorhabens liegt innerhalb bzw. außerhalb des artspezifischen Verbreitungsareals 

bzw. Art ist im Bereich der ausgewerteten TKs 7830 (Schwabmünchen) und 7930 (Buchloe) (gem. Abschichtung des LfU 

auf TK-Ebene) 

 X  = nachgewiesen oder keine Angaben zur Verbreitung bei weitverbreiteten Arten vorhanden (k.A.) 

 0  = nicht nachgewiesen 

 

L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens: 

 X  = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt  

 oder keine Angaben möglich (k.A.) 

 0  = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt 

 

E: Wirkungsempfindlichkeit der Art: 

 X  = gegeben, oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst werden können 

 0  = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen 

 werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. nur  

 weitverbreitete, ungefährdete Arten) 

 

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als nicht-relevant 

identifiziert und können von einer weiteren detaillierten Prüfung ausgeschlossen werden.  

Alle übrigen Arten sind als relevant identifiziert; für sie ist die Prüfung mit Schritt 2 fortzusetzen. 

 

Schritt 2: Bestandsaufnahme 

NW: Art im Untersuchungsgebiet durch Bestandserfassung nachgewiesen 

X  = ja (Nachweis durch eigene aktuelle Bestanderfassung) - mit mindestens Brutstatus B 

A  = Nachweis durch eigene aktuelle Bestanderfassung mit Brutstatus A 

Ü =   nur überfliegend registriert 

 

 

0  = nein 

PO: potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher 

auszuschließen und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art in Bayern nicht 

unwahrscheinlich 

X  = ja 

0  = nein 



Projekt Amberg - Photovoltaik Sendeanlage Wertachtal 

Titel Artenschutzfachbeitrag (Feldvögel) 

Stand Endbericht vom 23.02.2024 

Auftraggeber Gemeinde Amberg  

Auftragnehmer Planungsbüro Gerhard Suttner Seite 2 von 44 

  

 
 Seite 2 von 44 

 

blau: Arten, die im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen sind, oder deren potenzielles Vorkommen im Wirkraum 

möglich bzw. nicht sicher auszuschließen und/oder deren Ausschluss erläuterungsbedürftig ist. Diese Arten werden der 

saP zugrunde gelegt. Für alle übrigen Arten ist dagegen eine weitergehende Bearbeitung in der saP entbehrlich. 

Weitere Abkürzungen: 

RLB: Rote Liste Bayern:  

0 Ausgestorben oder verschollen 

1 Vom Aussterben bedroht 

2 Stark gefährdet 

3 Gefährdet 

G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 

R Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen 

D Daten defizitär 

V Arten der Vorwarnliste 

x nicht aufgeführt 

- Ungefährdet 

nb Nicht berücksichtigt (Neufunde) 

 für Gefäßpflanzen: Scheuerer & Ahlmer (2003) 

00 ausgestorben 

0 verschollen 

1 vom Aussterben bedroht 

2 stark gefährdet 

3 gefährdet 

RR äußerst selten (potenziell sehr gefährdet) (= R*) 

R sehr selten (potenziell gefährdet) 

V Vorwarnstufe 

D Daten mangelhaft 

- ungefährdet 

RL EU: IUCN Red List Status (Rote Liste EU):  

EX Extinct (ausgestorben) 

EW Extinct in the wild (in freier Wildbahn ausgestorben) 

RE Regionally extinct (regional ausgestorben) 

CR Critically endangered (stark gefährdet) 

EN Endangered (gefährdet) 

VU Vulnerable (verwundbar, anfällig) 

 

NT Near threatened (potenziell gefährdet) 

LC Least concern (unbedenklich) 

DD Data deficient (Daten defizitär) 

- unbekannt 

RLD: Rote Liste Deutschland (Kategorien wie RLB für Tiere):  

 für Brutvögel: 2020 (Ryslavy et al.) 

RLB: Rote Liste Bayern (Bayerisches Landesamt für Umweltschutz):  

 für Brutvögel: 2016 

RL EU: Rote Liste Europa:  

 für Brutvögel: 2015 (BirdLife International)   
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Tabelle 4 Nachgewiesene Brut-, Rast- und Zugvogelarten in Bayern (2005 bis 2009 nach Rödl et al. 

2012) ohne Gefangenschaftsflüchtlinge, Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste 

V L E NW PO  Art Art RLB RLD RL EU 

0      Alpenbraunelle Prunella collaris - R LC 

0      Alpendohle Pyrrhocorax graculus - R LC 

0      Alpenschneehuhn Lagopus muta R R - 

0      Alpensegler Apus melba 1 R LC 

X X 0 X   Amsel*) Turdus merula - - LC 

0      Auerhuhn Tetrao urogallus 1 1 LC 

X X 0 X   Bachstelze*) Motacilla alba - - LC 

0      Bartmeise Panurus biarmicus R - LC 

X 0 0 0 0  Baumfalke Falco subbuteo - 3 LC 

0      Baumpieper Anthus trivialis 2 3 LC 

X 0 0 0 0  Bekassine Gallinago gallinago 1 1 LC 

0      Bergfink Fringilla montifringilla - - VU 

0      Berglaubsänger Phylloscopus bonelli - - LC 

0      Bergpieper Anthus spinoletta - - LC 

0      Beutelmeise Remiz pendulinus V - LC 

0      Bienenfresser Merops apiaster R - LC 

0      Birkenzeisig Carduelis flammea  - - LC 

0      Birkhuhn Tetrao tetrix 1 2 LC 

0      Blässhuhn*) Fulica atra - - LC 

0      Blaukehlchen Luscinia svecica - - LC 

X X 0 X   Blaumeise*) Parus caeruleus - - LC 

X 0 0 X   Bluthänfling  Carduelis cannabina 2 3 LC 

0      Brachpieper Anthus campestris 0 1 LC 

0      Brandgans Tadorna tadorna R - LC 

X X X X   Braunkehlchen Saxicola rubetra 1 2 LC 

X      Bruchwasserläufer Tringa glareola - 1 LC 

X 0 0 X   Buchfink*) Fringilla coelebs - - LC 

X 0 0 X   Buntspecht*) Dendrocopos major - - LC 

X 0 0 0 0  Dohle Coleus monedula V - LC 

X X X X   Dorngrasmücke Sylvia communis V - LC 

0      Dreizehenspecht Picoides tridactylus - - LC 

X 0 0 0 0  Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 3 - LC 

X 0 0 0 X  Eichelhäher*)1) Garrulus glandarius - - LC 

X 0 0 0 0  Eisvogel Alcedo atthis 3 - VU 

X 0 0 X   Elster*) Pica pica - - LC 

X 0 0 0 0  Erlenzeisig Carduelis spinus - - LC 

X X X X   Feldlerche Alauda arvensis 3 3 LC 
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V L E NW PO  Art Art RLB RLD RL EU 

X 0 0 0 0  Feldschwirl Locustella naevia V 3 LC 

X 0 0 0 0  Feldsperling Passer montanus V V LC 

0      Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris R R LC 

0      Fichtenkreuzschnabel*) Loxia curvirostra - - LC 

0      Fischadler Pandion haliaetus 1 3 LC 

X 0 0 A   Fitis*)1) Phylloscopus trochilus - - LC 

X 0 0 0 0  Flussregenpfeifer Charadrius dubius 3 - LC 

0      Flussseeschwalbe Sterna hirundo 3 2 LC 

0      Flussuferläufer Actitis hypoleucos 1 2 NT 

X 0 0 0 0  Gänsesäger Mergus merganser - V LC 

X 0 0 X   Gartenbaumläufer*) Certhia brachydactyla - - LC 

X 0 0 0 0  Gartengrasmücke*)1) Sylvia borin - - LC 

0 0 0 A   Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 3 V LC 

0      Gebirgsstelze*)1) Motacilla cinerea - - LC 

X 0 0 0 0  Gelbspötter Hippolais icterina 3 - LC 

0      Gimpel*) Pyrrhula pyrrhula - - LC 

0      Girlitz*) Serinus serinus - - LC 

X X X X   Goldammer Emberiza citrinella - V LC 

0 0 0 A   Grauammer Emberiza calandra 1 V LC 

X 0 0 Ü   Graugans Anser anser - - LC 

X 0 0 Ü   Graureiher Ardea cinerea V - LC 

0      Grauschnäpper*)1) Muscicapa striata - - LC 

X 0 0 0 0  Grauspecht Picus canus 3 2 LC 

X 0 0 0 0  Großer Brachvogel Numenius arquata 1 1 VU 

X 0 0 X   Grünfink*) Carduelis chloris - - LC 

X 0 0 0 0  Grünspecht Picus viridis - - LC 

X 0 0 0 0  Habicht Accipiter gentilis V - LC 

0      Habichtskauz Strix uralensis R R LC 

0      Halsbandschnäpper Ficedula albicollis 3 3 LC 

0      Haselhuhn Tetrastes bonasia 3 2 LC 

0      Haubenlerche Galerida cristata 1 1 LC 

0      Haubenmeise*)1) Parus cristatus - - LC 

X 0 0 0 0  Haubentaucher Podiceps cristatus - - LC 

0      Hausrotschwanz*) Phoenicurus ochruros - - LC 

X 0 0 0 0  Haussperling Passer domesticus - V LC 

X X 0 X   Heckenbraunelle*)1) Prunella modularis - - LC 

0      Heidelerche Lullula arborea 2 V LC 

X 0 0 0 0  Höckerschwan Cygnus olor - - LC 

X 0 0 0 0  Hohltaube Columba oenas V - LC 
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V L E NW PO  Art Art RLB RLD RL EU 

X 0 0 0 0  Kampfläufer Calidris pugnax 0 1 EN 

0      Kanadagans Branta canadensis - - LC 

0      Karmingimpel Carpodacus erythrinus 1 - VU 

0      Kernbeißer*)1) Coccothraustes coccothraustes - - LC 

X 0 0 Ü   Kiebitz Vanellus vanellus 2 2 VU 

0      Klappergrasmücke Sylvia curruca 3 - LC 

0      Kleines Sumpfhuhn Zapornia parva  1 LC 

0      Kleiber*)1) Sitta europaea - - LC 

X 0 0 0 0  Kleinspecht Dryobates minor V V LC 

X 0 0 0 0  Knäkente Anas querquedula 1 2 VU 

X X 0 X   Kohlmeise*) Parus major - - LC 

X 0 0 0 0  Kolbenente Netta rufina - - LC 

X 0 0 A   Kolkrabe Corvus corax - - LC 

X 0 0 0 0  Kormoran Phalacrocorax carbo - - LC 

0 0 0 0 0  Kornweihe Circus cyaneus 0 1 LC 

0      Kranich Grus grus 1 - LC 

X 0 0 0 0  Krickente Anas crecca 3 3 LC 

X 0 0 A   Kuckuck Cuculus canorus V V LC 

X 0 0 0 0  Lachmöwe Larus ridibundus - - LC 

X 0 0 0 0  Löffelente Anas clypeata 1 3 LC 

0      Mauerläufer Tichodroma muraria R R LC 

X 0 0 0 0  Mauersegler Apus apus 3 - LC 

X 0 0 X   Mäusebussard Buteo buteo - - LC 

X 0 0 0 0  Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 3 LC 

0      Misteldrossel*) Turdus viscivorus - - LC 

X 0 0 0 0  Mittelmeermöwe Larus michahellis - - LC 

0 0 0 0 0  Mittelspecht Dendrocopos medius - - LC 

X 0 0 X   Mönchsgrasmücke*) Sylvia atricapilla - - LC 

0      Moorente Aythia nyroca 0 1 LC 

0      Nachtigall Luscinia megarhynchos - - LC 

X 0 0 0 0  Nachtreiher Nycticorax nycticorax R 2 LC 

X X X X   Neuntöter Lanius collurio V - LC 

0      Ortolan Emberiza hortulana 1 3 LC 

0      Pfeifente Mareca penelope 0 R VU 

X 0 0 A   Pirol Oriolus oriolus V V LC 

0      Prachttaucher Gavia arctica - - LC 

0      Purpurreiher Ardea purpurea R R LC 

X 0 0 Ü   Rabenkrähe*) Corvus corone - - LC 

X 0 0 0 0  Raubwürger Lanius excubitor 1 2 VU 
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V L E NW PO  Art Art RLB RLD RL EU 

X 0 0 Ü   Rauchschwalbe Hirundo rustica V 3 LC 

0      Raufußkauz Aegolius funereus - - LC 

X 0 0 0 0  Rebhuhn Perdix perdix 2 2 LC 

0      Reiherente*) Aythya fuligula - - LC 

0      Ringdrossel Turdus torquatus - - LC 

0 0 0 Ü   Ringeltaube*) Columba palumbus - - LC 

0      Rohrammer*) Emberiza schoeniclus - - LC 

0      Rohrdommel Botaurus stellaris 1 3 LC 

X 0 0 0 0  Rohrschwirl Locustella luscinioides - - LC 

X 0 0 0 0  Rohrweihe Circus aeruginosus - - LC 

0      Rostgans Tadorna ferruginea - - NT 

0      Rotdrossel Turdus iliacus - - VU 

0      Rotkehlchen*) Erithacus rubecula - - LC 

X 0 0 X   Rotmilan Milvus milvus V V NT 

0      Rotschenkel Tringa totanus 1 3 LC 

0      Saatgans Anser fabalis - - LC 

X 0 0 0 0  Saatkrähe Corvus frugilegus V - LC 

X 0 0 0 0  Schellente Bucephala clangula - - LC 

0      Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus - - LC 

0      Schlagschwirl Locustella fluviatilis V - VU 

X 0 0 0 0  Schleiereule Tyto alba 3 - LC 

0      Schnatterente Anas strepera - - LC 

0      Schneesperling  Montifringilla nivalis R R LC 

0      Schwanzmeise*) Aegithalos caudatus - - LC 

0      Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis 2 - LC 

X 0 0 0 0  Schwarzkehlchen Saxicola rubicola V - LC 

0      Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus R - LC 

X 0 0 Ü   Schwarzmilan Milvus migrans - - LC 

X 0 0 0 0  Schwarzspecht Dryocopus martius - - LC 

X 0 0 0 0  Schwarzstorch Ciconia nigra - - LC 

0      Seeadler Haliaeetus albicilla R - LC 

0      Seidenreiher Egretta garzetta - - LC 

0      Silbermöwe Larus argentatus - - VU 

X 0 0 0 0  Silberreiher Egretta alba - R LC 

X 0 0 X   Singdrossel*) Turdus philomelos - - LC 

X 0 0 0 0  Singschwan Cygnus olor - R LC 

0      Sommergoldhähnchen*) Regulus ignicapillus - - LC 

X 0 0 0 0  Sperber Accipiter nisus - - LC 

0      Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 1 3 LC 
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V L E NW PO  Art Art RLB RLD RL EU 

0      Sperlingskauz Glaucidium passerinum - - LC 

0      Spießente Anas acuta - 2 VU 

X 0 0 A   Star*) Sturnus vulgaris - - LC 

0      Steinadler Aquila chrysaetos R R LC 

0      Steinhuhn Alectoris graeca R R VU 

0      Steinkauz Athene noctua 3 3 LC 

0      Steinrötel Monticola saxatilis 1 2 LC 

X 0 0 0 0  Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1 LC 

0      Steppenmöwe Larus cachinnans - R LC 

0      Sterntaucher Gavia stellata - - LC 

X 0 0 Ü   Stieglitz Carduelis carduelis - - LC 

0      Stockente*) Anas platyrhynchos - - LC 

0      Straßentaube*) Columba livia f. domestica - - LC 

0      Sturmmöwe Larus canus R - LC 

0      Sumpfmeise*) Parus palustris - - LC 

X 0 0 0 0  Sumpfohreule Asio flammeus 0 1 LC 

0      Sumpfrohrsänger*) Acrocephalus palustris - - LC 

X 0 0 0 0  Tafelente Aythya ferina - - VU 

0      Tannenhäher*) Nucifraga caryocatactes - - LC 

0      Tannenmeise*)1) Parus ater - - LC 

X 0 0 0 0  Teichhuhn Gallinula chloropus - V LC 

X 0 0 0 0  Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus - - LC 

X 0 0 0 0  Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca V 3 LC 

0      Trauerseeschwalbe Chlidonias niger 0 1 LC 

X 0 0 0 0  Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 1 3 LC 

0      Türkentaube*) Streptopelia decaocto - - LC 

X 0 0 Ü   Turmfalke Falco tinnunculus - - LC 

0      Turteltaube Streptopelia turtur 2 2 NT 

X 0 0 0 0  Uferschnepfe Limosa limosa 1 1 EN 

X 0 0 0 0  Uferschwalbe Riparia riparia V V LC 

X 0 0 0 0  Uhu Bubo bubo - - LC 

X 0 0 X   Wacholderdrossel*) Turdus pilaris - - LC 

X X X X   Wachtel Coturnix coturnix 3 2 LC 

X 0 0 0 0  Wachtelkönig Crex crex 2 2 LC 

0      Waldbaumläufer*) Certhia familiaris - - LC 

X 0 0 0 0  Waldkauz Strix aluco - - LC 

X 0 0 0 0  Waldlaubsänger*) Phylloscopus sibilatrix - - LC 

X 0 0 0 0  Waldohreule Asio otus - - LC 

0      Waldschnepfe Scolopax rusticola - V LC 
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V L E NW PO  Art Art RLB RLD RL EU 

X 0 0 A   Waldwasserläufer Tringa ochropus R - LC 

0      Wanderfalke Falco peregrinus - - LC 

X 0 0 0 0  Wasseramsel Cinclus cinclus - - LC 

0      Wasserralle Rallus aquaticus 3 V LC 

0      Weidenmeise*) Parus montanus - - LC 

0      Weißrückenspecht Dendrocopos leucotus 3 2 LC 

X 0 0 0 0  Weißstorch Ciconia ciconia - 3 LC 

0      Wendehals Jynx torquilla 1 2 LC 

X 0 0 0 0  Wespenbussard Pernis apivorus V 3 LC 

0      Wiedehopf Upupa epops 1 3 LC 

X 0 0 Ü   Wiesenpieper Anthus pratensis 1 2 VU 

X X X X   Wiesenschafstelze Motacilla flava - - LC 

0      Wiesenweihe Circus pygargus R 2 LC 

0      Wintergoldhähnchen*) Regulus regulus - - LC 

0      Zaunkönig*) Troglodytes troglodytes - - LC 

0      Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 1 3 LC 

X 0 0 X   Zilpzalp*) Phylloscopus collybita - - LC 

0      Zippammer Emberiza cia R 1 LC 

0      Zitronenzeisig Carduelis citrinella  - 3 LC 

0      Zwergdommel Ixobrychus minutus 1 2 LC 

0      Zwergohreule Otus scops R R LC 

0      Zwergsäger Mergellus albellus - - LC 

0      Zwergschnäpper Ficedula parva 2 V LC 

0      Zwergschwan Cygnus bewicki - - LC 

0      Zwergtaucher*) Tachybaptus ruficollis - - LC 

*)  weit verbreitete Arten („Allerweltsarten“), bei denen regelmäßig davon auszugehen ist, dass durch Vorhaben keine 
populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt. Vgl. Abschnitt "Relevanzprüfung" der Internet-
Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung bei der Vorhabenszulassung des Bayerischen Landesamtes für 
Umwelt 
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10 Anhang 2: Revierzentren der angetroffenen Feldvogelarten 
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2. Änderung und Erweiterung des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
"Freiflächen-Photovoltaikanlage 
Sendeanlage Wertachtal"
Begründung - ANLAGE IV

Gebietsexterne Ausgleichsfläche 
Teilflächen Fl.-Nr. 2129, Gmkg. & Gde. Winterrieden;
Übergeordnete Maßnahmenkonzeption zur 
naturschutzfachlichen Aufwertung   sowie 
Zuordnung / Festsetzung Ausgleichsflächenbedarf

Babenhausen

© BayernAtlas des 
    Bayerischen Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung: 
    "Luftbild mit Parzellarkarte" (Luftbild aus dem Jahr 2024)10m 50m 100m

Legende

2129 bestehende Grundstücksgrenze mit Flurnummer, DFK

Bemaßung, Maßzahlen / -angaben in Metern3

Anlage von vier wechselfeuchten bis feuchten Tagwassermulden 
ohne Grundwasserbezug (jeweils ca. 100 m2): 
Ausformung von bis zu 0,3 m tiefen, wechselfeuchten bis 
feuchten Mulden mit kleinräumlich unterschiedlichem Geländerelief;
bei der Ausformung ist eine spätere maschinelle Mähbarkeit zu 
berücksichtigen; Größe der Mulden: (ca. 8 x 12 m bis 10 x 10 m);
generelle Abfuhr Boden- / Aushubmaterial (Oberboden separat)
- Standorte: eine geringfügige Lageverschiebung aufgrund ggf.
günstigerer Topographie ist zulässig
- Aussaat: standortgerechtes kräuterreiches autochthones Saatgut
("Feuchtwiesen-Mischung") im gesamten Umgriff der Mulde;
entsprechend Punkt "Artenanreicherung Grünland (...)"
- Pflege: siehe Punkt "Grünland - flächenhafte Extensivierung"

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(Geltungsbereich: 8.628 m2 der Gesamtfläche von 14.422 m2)

Grünland - flächenhafte Extensivierung:
Pflege: 1. Mahd nicht vor Mitte Juni.; 2. Mahd ("Räummahd" 
im Herbst); ggf. 3. Mahd bei Bedarf; Abfuhr des Mahdgutes; 
Einsatz von Dünge und Pflanzenschutzmitteln unzulässig (inklusive 
Flächenstreifen zur Artenanreicherung: insg. Rund 14.000 m2)
Artanreicherung Grünland (Aussaat "Feuchtwiesen-Mischung"):
Aussaat standortgerechtes kräuterreiches autochthones
Saatgut zur Herstellung einer Feucht- / Nasswiese;
Flächenvorbereitung: Fläche fräsen, ggf. Abtrag 5 cm Oberboden
(Breite der Flächenstreifen: 8 m; Fläche ca. 3.900 - 4.000 m2)

M 1:2.000
eberle.PLAN, Stand 23.06.2025, fortgeschrieben am xx.xx.2025
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2129

zu
2129

Ausgleichsflächen-Zuordnung
zu der 2. Änderung und Erweiterung des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans
"Freiflächen-Photovoltaikanlage Sendeanlage Wertachtal",
in der Fassung vom xx.xx.2025:
Flurnummer 2129, Gemarkung und Gemeinde Winterrieden:
Teilfläche von 8.628 m2

Ausgleichsfläche Flurnummer 2129,
Gemarkung und Gemeinde Winterrieden:
Gesamtfläche von 14.422 m2

mit Anrechenbarkeitsfaktor: 1,0
=> anrechenbare Fläche von 14.422 m2

- zugeordnete Teilfläche zu der verfahrens-
  gegenständlichen 2. Änderung und Erweiterung
  des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans
  "Freiflächen-Photovoltaikanlage Sendeanlage
  Wertachtal":   8.628 m2

=> Restfläche, die noch keinem Vorhaben 
     zugeordnet ist: 5.794 m2
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